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Die Inanspruchnahme des AlleinerzieherInnenabsetzbetrages 2008 – F. Gall

Die Auswertung zeigt die Inanspruchnahme des AlleinerzieherIn-
nenabsetzbetrages (AEAB) lt. Lohnsteuerstatistik 2008 und Statistik 
der Arbeitnehmerveranlagung 2008. Die Zahlen können noch etwas 
höher sein, weil Anträge auf Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 
2008 und damit auch auf nachträgliche Berücksichtigung des AEAB 
noch bis 2013 gestellt werden können (bis zum Zeitpunkt der Auswer-
tung waren über 90 Prozent aller für 2008 zu erwartenden Anträge 
auf Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt.) Die in der veranlagten 
Einkommensteuer der Selbständigen berücksichtigten AEABs sind 
nicht erfasst. Für die Auswertung wurden die Brutto-Bezüge um 
Bezüge aufgrund der Beendigung des Dienstverhältnisses (z. B. 
Abfertigungen) gekürzt und dann die Fälle den definierten Einkom-
mensklassen neu zugeordnet. 

Voraussetzung für den AEAB ist, dass der/die Steuerpflichtige mit 
mindestens einem Kind mehr als sechs Monate im Haushalt und 
ohne (Ehe-)PartnerIn lebt. Der AEAB vermindert die Steuer um 
494 Euro bei einem Kind, um 669 Euro bei zwei Kindern und steigt  
um 220 Euro für jedes weitere Kind (diese Kinderzuschläge gibt es 
seit 2004). Kann der AEAB aufgrund eines niedrigen Einkommens 
nicht ausgeschöpft werden, so wird er vom Finanzamt auf Antrag  
gutgeschrieben („Negativsteuer“). 

Zu beachten ist, dass hier nur Lohn- und Gehaltseinkommen berück-
sichtigt sind und keine Sozialleistungen wie Sozialhilfe, Arbeitslo-
sengeld/Notstandshilfe oder Kinderbetreuungsgeld bzw. eventuelle 
selbständige Einkünfte. Somit zeigen diese Zahlen auch nicht das 
gesamte im Jahr 2008 zur Verfügung stehende Einkommen.
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Inanspruchnahme insgesamt:
 

Zum Vergleich: Der Alleinverdienerabsetzbetrag mit Kinderzuschlä-
gen bei Ehen bzw. Partnerschaften mit Kindern wurde in 260.159 
Fällen beansprucht. 

91 Prozent der Fälle mit AEAB sind ArbeitnehmerInnen. Über 50 
Prozent der ArbeitnehmerInnen mit AEAB und über 80 Prozent der 
PensionistInnen fallen in die zwei niedrigsten Einkommensklassen. 
91 Prozent aller Fälle mit AEAB sind Frauen, bei den Arbeitneh-
merInnen mit AEAB sind es 91,3 Prozent. Nur 5,6 Prozent der 
ArbeitnehmerInnen mit AEAB verdienten über der  Höchstbeitrags-
grundlage (HGL 2008: 3.930 Euro monatlich).
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Die Inanspruchnahme des AlleinerzieherInnenabsetzbetrages 2008 – F. Gall

In Oberösterreich sind anteilsmäßig noch mehr Fälle als im Öster-
reich-Durchschnitt in den beiden niedrigsten Einkommensklassen 
vertreten.  

ArbeitnehmerInnen mit AEAB nach Anzahl der Kinder:
 

66,6 Prozent der ArbeitnehmerInnen mit AEAB haben ein Kind, 6 
Prozent drei oder mehr. Je höher die Kinderzahl ist, desto mehr Fälle 
sind anteilsmäßig  in der niedrigsten Einkommensklasse vertreten.

Bei den 8.475 Fällen mit drei oder mehr Kindern ist der Frauenan-
teil mit 88 Prozent unterdurchschnittlich. 96 Prozent der Fälle mit 
drei oder mehr Kindern in der niedrigsten Einkommensklasse sind 
aber Frauen.

Das bestätigt die Ergebnisse anderer Statistiken, dass die Ar-
mutsgefährdung bei Alleinerzieherinnen sehr hoch ist. Dabei ist zu 
beachten, dass bei diesen Zahlen zum Bezug von Sozialleistungen 
zumindest ein geringfügiges Erwerbseinkommen im Kalenderjahr 
vorhanden sein muss.

ArbeitnehmerInnen mit AEAB nach Arbeitszeitausmaß

Von den 137.250 ArbeitnehmerInnen mit AEAB arbeiteten 62.124 
(= 45 Prozent) Teilzeit, 14.998 davon waren außerdem nicht das 
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ganze Jahr (= weniger als 11 Monate im Jahr) beschäftigt. In 
Oberösterreich sind dies 10.749 Fälle bzw. 50,7 Prozent, davon 
waren 2.100 nicht das ganze Jahr beschäftigt. Die Einstufung, 
ob Vollzeit oder Teilzeit, erfolgt durch das Lohnbüro des Arbeit-
gebers, welches den Lohnzettel ausstellt.

98,3 Prozent der 62.124 Teilzeitbeschäftigten mit AEAB sind 
Frauen, in Oberösterreich beträgt der Frauenanteil 98,7 Prozent.

32,8 Prozent (= 15.461) der ganzjährig Teilzeitbeschäftigten sind 
in der niedrigsten Einkommensklasse, bei den nicht ganzjährig 
Teilzeitbeschäftigten sind es 94 Prozent (14.133).

98,7 Prozent wiederum der ganzjährig bzw. 97,7 der nicht ganz-
jährig Teilzeitbeschäftigten in der niedrigsten Einkommensklasse 
sind Frauen (15.262 bzw. 13.811 Fälle in Österreich).  Es ist allerdings 
anzunehmen, dass in den meisten Fällen das Erwerbseinkommen 
meist nicht die einzige Einkommensquelle ist.

Es gibt aber auch Vollzeitbeschäftigte in der niedrigsten Einkom-
mensklasse: 2.750 Fälle mit ganzjähriger und 6.882 nicht ganzjäh-
riger Beschäftigung in Österreich. Es sind dies fast vollständig bzw. 
weit überwiegend Frauen (2.674 bzw. 6.398).
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